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Geoditische Grundlagen
der Vermessungen in den Kantonen St.Gallen
und Appenzell I.-Rh. und A.-Rh.*

Mitteilung der Eidg. Landestopographie,
verfa3t von Sektionschef ¥. Ganz, Grundbuchgeometer.

(Fortsetzung.)

Auf 125 Stationspunkten wurden vollstindige Neumes- -
sungen mit den modernen Einachsertheodoliten mit 21 cm
Grundkreisdurchmesser von Hildebrand nach der Wildschen
Sektorenmethode durchgefiihrt, nachdem bei AnlaB der
Signalisierung jeder Punkt auf seine gute, genaue und dauer-
hafte Versicherung untersucht und, wo nétig, erginzt wor-
den war. Die Ingenieure und Geometer der Eidg. Landes-
topographie, die an der Neubeobachtung mitgewirkt haben,
sind folgende Herren, die in der Reihenfolge der Anzahl
beobachteter Stationen genannt seien: J. Ganz (52), E. Hun-
ziker (22), Rob. Meier (16), H. Zally (9), E. Keller (7), M. de
Raemy (4), H. Accola (4), Ch. Bahler (3), W. Weber (3) und
F. Kradolfer, H. Diibi, Max Mayer und H. Jenny (1 bis 2).
Die Kontrolle und Erginzung der Punktversicherung mit
gleichzeitiger Signalisierung und Rekognoszierung der Sich-
ten hatten vorgingig den Beobachtungen J. Ganz, Ch. Bih-
ler und E. Keller mit verschiedenen Gehiilfengruppen be-
sorgt. Trotz der verhiltnism#Big grofBen Zahl der beteiligten
Beamten und Angestellten der Eidg. Landestopographie
entstand unter der Oberleitung von Chefingenieur H. Zolly
doch ein Werk, das beziiglich Dauerhaftigkeit und Genauig-
keit alle Anspriiche der bundesrechtlichen Vorschriften be-
treffend die Landes- und die Grundbuchvermessung restlos
erfiillte.

Die nachstehenden Genauigkeitsdaten mégen diese Tat-
sache belegen: »

- Ergebnisse und Genauigkeitsdaten der Landestriangulation

I1./III. Ordnung
St. Gallen—Appenzell 1910/1920

1. Aus der Reberschen Triangulation 1898/1902 ent-
nommen, ohne Neubeobachtung der Winkel:

* Verésffentlichung zugelassen unter Bewilligung Nr. 6265 vom
22, Juli 1942, BRB. vom 3. Oktober 1939.
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Beob.-Fehler Koordinaten- u. Richtungsfehler
82 Stationen Ma My Mx  m(sex.)
(nicht ermittelt) +3,2cm 4-3,4cm +2”5

2. Neubeobachtete Stationen:
120 Stationen  +07,53 +19cm 419cm 417,52

3. Winkelgenauigkeit aus der Dreieckzusammenstellung
der Neubeobachtungen 1912/1919:

Anzahl Mittl. Dreiecks-  Mittlerer Mittlerer
Dreiecke widerspruch ~ Winkelfehler Richtungsfehler
530
(+253,-270) 427,44 +17,41 417,00

Auch bei der Berechnung haben zahlreiche Ingenieure
und Geometer der Landestopographie mitgewirkt, nimlich
die Herren K. Schneider (91), H. Zollinger (22), H. Zolly
(21), E. Hunziker (21), E. Keller (16), Fr. Kradolfer (9),
R. Meier (7), J. Schwank (6), W. Lang (2) und M. de Raemy
(2). Auch hier beeintrichtigte die Vielheit der Rechner die
Einheitlichkeit der Ergebnisse nicht, da alle dieselben Wei-
sungen der Leitung befolgten. Die in den Klammern an-
gegebenen Zahlen geben die Anzahl der von den einzelnen
Mitarbeitern gerechneten Punkte an.

In seiner heutigen, endgiiltigen Form besteht das Netz
I.-III. Ordnung St. Gallen—-Appenzell aus 219 trigonome-
trischen Punkten. Davon liegen 160 Stationspunkte und 20
Turmpunkte im Kanton St. Gallen, 13 Stationspunkte in
Appenzell 1.-Rh., 21 Stationspunkte in Appenzell A.-Rh.
und 4 Stationspunkte und ein Turmpunkt im Ausland.
Einige weitere Punkte der Hauptordnung, die zum Aufbau
des Triangulationsnetzes nétig waren, liegen auf Gebiet der
angrenzenden Kantone und sind in der oben angegebenen
Gesamtzahl nicht enthalten.

‘Dieses Werk der Landestriangulation ist dann in der
Folge ausgiebig fiir die Erstellung der Grundbuchtriangu-
lation IV. Ordnung, gemiB der bundesritlichen Verordnung
betreffend die Grundbuchvermessung vom 15. Dezem-
ber 1910/30. Dezember 1924 und der Instruktion fiir die
Triangulation IV. Ordnung vom 15. Dezember 1910/10.Juni
1919, als Grundlage beniitzt worden. In den Kantonsteilen,
wo bisher noch nicht trianguliert worden war, konnte nach
neuesten Gesichtspunkten aufgebaut werden; wo schon alte
Forsttriangulationen bestanden, wurden diese iiberholt, im
besonderen auf die zweckmiBige Versicherung gepriift und
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entsprechend erginzt, z. B. durch Unterlegen von Boden-
platten, und in den meisten Fillen neu gemessen und fiir
alle Gruppen im neuen Zylinderprojektionssystem gerechnet.
Damit sind die Kantone St. Gallen und Appenzell mit den
notigen Grundlagen fiir die Grundbuchvermessung aus-
geriustet.

Auch das Fiirstentum Liechtenstein beniitzte mit dem
Einverstindnis des Bundesrates die schweizerischen geo-
datischen Grundlagen I.-III. Ordnung, um fiir seine neue
Landesvermessung die Detailtriangulation IV. Ordnung
- tiber sein Hoheitsgebiet zu erstellen. Die Vermessungen von
Liechtenstein und der Schweiz stiitzen sich somit auf die-
selben Grundlagen. Die beiden Staatswesen bilden also nicht
nur im Zollwesen und der Wihrung eine Einheit, sondern
haben sich auch fiir die vermessungstechnischen Aufgaben
auf die selbe Ausgangsbasis gestellt und werden dadurch
iber Vermessungswerke verfiigen, die in ihren Beriithrungs-
zonen keine Widerspriiche oder Zwinge aufweisen.

Wie es das ZGB. den Kantonen vorschreibt, haben
St. Gallen und die beiden Appenzell die eigenen gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen fiir die Erstellung, den
Schutz und die rechtliche Sicherung der Triangulations-
punkte erlassen. Es sind die folgenden:

St. Gallen

a) Gesetz betreffend die Einfiihrung des ZGB. vom
16. V. 1911/3. VII. 1911 (Art. 149-151).

b) Verordnung iiber die Durchfiihrung der Grundbuchver-
messung vom 30. VI. 1914 (Art. 7, 8, 9, 13-17, 35 und
38). Der Art. 16 wurde durch Regierungsratsbeschluf3
vom 10. XI. 1923 aufgehoben.

c) BeschluB des Regierungsrates betreffend die grundbuch-
liche Behandlung der offentlich-rechtlichen Dienstbar-
keiten usw. vom 10. XI. 1923/15. 1I. 1927.

Appenzell A.-Rh.

a) Gesetz betreffend die Einfithrung des ZGB. vom
30. IV. 1911 (Art. 208 und 209).

b) Reglement betreffend Erstellung der Grundbuchtriangu-
lation vom 9. III. 1912. ,

c) Reglement betrefftend die Grundbuchvermessung vom
12. X. 1912 (Art. 7).

d) Reglement fiir die Nachfithrung der Vermessungswerke
vom 8. I1I. 1922 (Art. 13).
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Appenzell 1.-Rh.

a) Gesetz betreffend die Einfithrung des ZGB. vom
30. IV. 1911.

b) Verordnung iiber die Durchfithrung der Grundbuchver-
messung vom 27, V. 1927 (Art. 4).

c) Reglement betreffend Erstellung der Grundbuchtrlangu-
lation IV. Ordnung vom Juli 1912.

Liechtenstein

a) Liechtensteinisches Zivilgesetzbuch (Sachenrecht) vom
31. XII. 1922 (Art. 116-118).

b) Eine neue Verordnung fiir die Durchfithrung der Grund-
buchvermessung ist in Vorbereitung.

Fir die Erhaltung und Nachfiihrung der Triangulations-
punkte haben die Kantone zu sorgen. Mafigebend hiefiir
sind folgende bundesrechtlichen Bestimmungen:

a) Verordnung des Bundesrates betreffend die Grundbuch-
vermessungen vom 30. XII. 1924.

b) Instruktion fir die Triangulation IV. Ordnung vom
10. VI. 1919.

c) Weisungen fiir die Nachfithrung der Vermessungsfix-
punkte. Ausfiihrungsbestimmungen des eidgendssischen
Justiz- und Polizeidepartements vom 14. III. 1932.

Mit aller Deutlichkeit geht aus den schlimmen Erfah-
rungen, die mit den alten Triangulationswerken gemacht
werden mubBten, hervor, dal nur durch regelmiBige, in
kiirzeren oder lingeren Intervallen von Fachleuten durchzu-
tithrende 6rtliche Kontrollen und durch die stetige Wieder-
herstellung von entstandenen Verlusten oder Beschidigungen
ein Fixpunktnetz tiber lange Zeitraume brauchbar erhalten
werden kann. Die Neuvermessung fiir die schweiz. Grund-
buchvermessung wird auch in den Kantonen St. Gallen und
Appenzell noch einige Jahrzehnte dauern, und parallel dazu
geht die Nachfithrung der bestehenden Parzellarvermessung.
Neuvermessung und Nachfithrung stiitzen sich auf das Fix-
punktnetz. Dabei wire mit dem Verlust der Fixpunkte die
Weiterfithrung der Vermessungen iiberhaupt in Frage ge-
stellt. Die Erhaltung der Fixpunkte muf} daher die stete
Fiirsorge der kantonalen Vermessungs-Aufsichtsamter bil-
den. Fiir die Kantone Appenzell A.-Rh. und Appenzell I.-Rh.
liegt sie in den Hinden der Eidgendossischen Vermessungs-
direktion, die fir diese Kantone als Priifungsstelle amtet.
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Das kantonale Vermessungsamt St. Gallen wird zukiinftig
die praktische Durchfithrung der Erhaltung und Nach-
fiihrung der Vermessungsfixpunkte reorganisieren miissen,
um den eidgendssischen Vorschriften in allen Teilen gerecht
ZUu WEr den. (Fortsetzung folgt.)

Genauigkeitsuntersuchungen
am Stereokartiergerit Wild A6

Das Stereokartiergerat Wild A 6 stellt eine Konstruktion dar, die
in bezug auf die Wirtschaftlichkeit der Luftphotogrammetrie eine wesent-
liche Rolle zu spielen hat. Das Gerat ist ein topographisches Instrument
und dient zur Geldndedarstellung innerhalb eines Festpunktnetzes, das
im Felde gemessen oder durch Arotriangulierung am Autograph Wild A 5
mit fast senkrechten Luftbildern erhalten wurde.

I

Der Konstruktion liegt der Gedanke zugrunde, den Strahlengang
von den Gelindepunkten zu den Luftstandpunkten im stereoskopisch zu
betrachtenden Raummodell des Geldndes wieder herzustellen. Dazu sind,
wie stets in der Stereophotogrammetrie, zwei Bilder mit Gemeinsamkeits-
gebiet notig. Es handelt sich um die Wiederherstellung der Lage der
Bilder, die sie bei der Luftaufnahme innehatten.

Uber die konstruktive Losung des Problemes sowie den Verlauf der
Auswertung verweisen wir den Leser auf den Aufsatz in Schw. Zft. f.
Vermessungswesen und Kulturtechnik, Jahrgang 1941, Heft 3 und 5.

Die Tendenz, ein unkompliziertes Gerat zu bauen, hatte ihre Riick-
wirkung auf die technische Losung der Auswertung.

Die Auswertung am A 6 erfolgt durch die gleichzeitige Einstellung
der MeBmarken auf den beiden Bildern, nach vorhergehender Orientie-
rung der MeBkammern. Das Einstellen geschieht durch Bewegung der
materialisierten Zielstrahlen, d. h. der mechanischen Lenker., Diese sind
in einem Punkt P miteinander verbunden. Dieser Punkt P, der sich auf
dem Raummodell in Lage und Héhe bewegen kann, iibertriagt seine Be-
wegungen mit den Lenkern, die durch die Basisenden durchgehen, auf
das Betrachtungssystem.,

Die Verbindung zwischen den Lenkern und dem Betrachtungssystem
wird durch Niirnberger-Scheren besorgt.

Die Niirnberger-Scheren bestehen am A 6 aus zwei Rhomben, deren
Winkel verdnderlich sind. Die Bedingungen, die die Scheren erfiillen
mussen sind:

1. Winkel 1S 2 = Winkel 3 S 4.

2. Die Schenkel des Parallelogrammes miissen gleich lang sein.



	Geodätische Grundlagen der Vermessungen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell I.-Rh. und A.-Rh. [Fortsetzung]

